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§1 Name und Sitz 

Der Name des Vereins lautet „Europäische Gesellschaft Funktionelle Medizin e.V.. Die offizielle Ab-

kürzung des Vereinsnamens ist: “EGFM”. Er hat seinen Sitz in Berlin und soll durch Registereintragung 

Rechtsfähigkeit erlangen (eingetragener Verein). 

§2 Zweck und Aufgabe 

1. Der Verein ist ein Zusammenschluss von Ärzten, Heilpraktikern und anderen medizinischen Berufs-

gruppen sowie diesen Berufsgruppen nahestehenden Personen. Er fördert und vertritt die besonderen 

fachbezogenen Interessen seiner Mitglieder. 

2. Zu den Aufgaben des Vereins gehören: Die wissenschaftliche Darstellung der funktionellen Medizin 

in der Ärzteschaft, bei medizinischen Berufsgruppen und Heilpraktikern sowie gegenüber Dritten, ins-

besondere Behörden, ärztlichen und sonstigen Organisationen, den Ärztekammern und sonstigen Stan-

desvertretungen; die Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Mitglieder in der Öffentlichkeit 

und ihre Beratung in beruflichen Angelegenheiten; die Förderung einer berufsnahen wissenschaftlich 

ausgerichteten Fortbildung der Mitglieder durch eigene Veranstaltungen oder durch Unterstützung 

solcher Veranstaltungen anderer Organisationen. 

3. Mittel des Verbandes dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Verbandes. Keine Person darf durch Verwaltungsausga-

ben, die den Zwecken des Verbandes fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung be-

günstigt werden. 

§3 Mitgliedschaft 

1. Der Verband hat Mitglieder und Fördermitglieder. 

2. Mitglied des Vereins kann nur sein, wer als Therapeut (Arzt, Heilpraktiker, Physiotherapeut o.ä.) in 

eigener Praxis oder an Kliniken oder an sonstigen medizinischen Institutionen tätig ist. Mitglieder haben 

das Stimm- und Wahlrecht. Über jeden schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. 

3. Fördermitglieder können alle Personen und Institutionen sein, die dem Zweck und den Aufgaben 

des Verbandes nahestehen und ihn durch ihre Mitgliedschaft und die Mitwirkung bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben unterstützen wollen. Institutionen und Fördermitglieder werden wie juristische Personen 

geführt. Fördermitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

4. Ausländische Kolleginnen/Kollegen können bei gleicher Qualifikation als ordentliche Mitglieder auf-

genommen werden. Sie haben Stimm- und Wahlrecht. Ausländische Verbände werden wie eine juris-

tische Person geführt.  Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht. 

§4 Mitgliedsbeitrag 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Der Mitgliedsbeitrag 

wird jährlich erhoben. 

§5 Ende der Mitgliedschaft 

Der Austritt aus dem Verein erfolgt mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Jahresende durch 

schriftliche Erklärung gegenüber einem Vorsitzenden des Vorstands. Ein Mitglied kann aus dem Verein 

ausgeschlossen werden, wenn sein oder ihr Verhalten in grober Weise gegen die Interessen des Ver-

eins verstößt. Über den Ausschluss beschließt die Mitgliederversammlung mit Dreiviertelmehrheit der 

abgegebenen Stimme. 
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§6 Organe des Vereins sind: 

1. die Mitgliederversammlung, 

2. der Vorstand und 

3. der erweiterte Vorstand. 

§7 Vorstand 

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus  

a) zwei Vorsitzenden, 

b) einem geschäftsführenden Vorstand, der gleichzeitig Kassenwart ist. 

Der Vorstand ist für die Angelegenheiten des Vereins zuständig und führt dessen Geschäfte im Sinne 

der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung. Er berichtet der Mitgliederversammlung 

über seine Tätigkeit. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln berechtigt, den Verein gerichtlich und außer-

gerichtlich zu vertreten. Der geschäftsführende Vorstand koordiniert die laufenden Geschäfte, ihm 

obliegen außerdem die Aufgaben des Kassenwartes. 

Der Vorstand ist berechtigt, für einzelne Aufgaben im Sinne des § 2 Ziff. 2 besondere Vertreter gem. 

§ 30 BGB zu bestellen, z. B. für die Öffentlichkeitsarbeit oder die Berufsberatung. Der Vorstand ist 

berechtigt, den besonderen Vertretern die mit den einzelnen Aufgaben verbundene Vertretung und 

Geschäftsführung zu übertragen. 

Die Vorstandsmitglieder müssen Vereinsmitglieder sein. Sie werden von der Mitgliederversammlung 

auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, sie bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neu-

wahl des Vorstands im Amt. 

§8 Erweiterter Vorstand 

Der erweiterte Vorstand besteht aus höchstens 6 Mitgliedern. Er wird vom Vorstand bestellt und 

abberufen, soweit die Mitgliederversammlung den Vorstand dazu mit Beschluss (§ 11) ermächtigt. An-

derenfalls wird der erweiterte Vorstand auf die Dauer von 2 Jahren, vom Tage der Wahl an, gerechnet, 

von der Mitgliederversammlung gewählt. Jedes Mitglied des erweiterten Vorstandes ist einzeln zu be-

stellen bzw. zu wählen. Mitglieder des erweiterten Vorstandes können nur Vereinsmitglieder sein. Vor-

standsmitglieder (§ 7) können nicht zugleich Mitglieder des erweiterten Vorstandes sein. 

Der erweiterte Vorstand hat die Aufgabe, den Vorstand in wichtigen Vereinsangelegenheiten zu bera-

ten sowie in der Organisation des Vereinslebens in einzelnen Belangen zu unterstützen. 

§9 Mitgliederversammlung 

Die ordentliche Mitgliederversammlung findet alle 2 Jahre statt. Außerdem muss die Mitgliederver-

sammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung 

von einem Zehntel der Mitglieder unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand schriftlich 

verlangt wird. 

§10 Einberufung 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 

vier Wochen einberufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 
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§11 Leitung und Abstimmung 

1. Die Mitgliederversammlung wird von den Vorsitzenden des Vorstandes, im Verhinderungsfall von 

einem oder einer Vorsitzenden allein geleitet. Sind alle beide Vorsitzenden verhindert, wählt die Mit-

gliederversammlung aus ihrer Mitte die Versammlungsleiterin oder den Versammlungsleiter. Die Mit-

gliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung beschließen. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig mit der Zahl der erschienenen Mitglieder. 

 

2. Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung der Mitglieder-

versammlung die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen: Stimmenenthaltungen bleiben daher  

außer Betracht. 

 

3. Zur Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln, zur Änderung des Vereinszwecks 

und zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von neun Zehnteln der abgegebenen Stimmen erfor-

derlich. 

 

4. Die Art der Abstimmung wird grundsätzlich von den Versammlungsleitern festgesetzt. Die Abstim-

mung muss jedoch schriftlich durchgeführt werden, wenn ein Drittel bei der jeweiligen Abstimmung 

anwesenden Mitglieder dies beantragt. 

 

5. Für alle Abstimmungen können nicht anwesende Mitglieder ihre Stimme auf anwesende Mitglieder 

durch schriftliche Vollmacht übertragen, wobei die Anzahl der so durch das anwesende Mitglied aus-

zuübenden Stimmen auf drei begrenzt ist (einschließlich der eigenen Stimme). 

§12 Protokollierung 

Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die Beschlüsse des erweiterten Vorstandes sind zu 

Beweiszwecken in ein Beschlussbuch einzutragen und von den Versammlungsleitern zu unterschreiben. 

Dabei sollen Ort und Zeit der Versammlung bzw. Sitzung sowie das jeweilige Abstimmungsergebnis 

festgehalten werden. 

§13 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 11 Ziff. 3 festgelegten 

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Abweichend von § 11 Ziff. 1 S. 4 ist für die Beschlussfassung 

eine Anwesenheit von mindestens der Hälfte aller Mitglieder sowie von zwei der drei Vorstandsmit-

glieder (§ 7) erforderlich. Ist die Mitgliederversammlung für die Auflösung des Vereines nicht beschluss-

fähig gem. S. 2, so ist binnen 4 Wochen eine erneute Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese ist 

dann beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der erschienenen Mitglieder. § 11 Ziff. 5 findet für 

Beschlussfassungen über die Auflösung des Vereins keine Anwendung. 

Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die beiden Vorsitzenden gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, 

dass der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

Die vorstehende Satzung wurde am 27.1.2021 errichtet. 
 

 


